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Der Appenzeller Landsgemeinde-Eid

Klärung einer sprachlichen Unklarheit

P. Albert Ebneter SJ

Die Appenzeller Landsgemeinde ist gewiss eine hochpolitische Sache. Da wird
gerungen um die Besetzung der hohen Staatsämter von Regierung und Oberstem
Gericht. Da wird gekämpft um Für und Wider von Gesetzen, die das politische
Leben des Landes und unseren persönlichen Alltag wesentlich bestimmen,
angefangen von der Festsetzung von Steuern bis zur Regelung der Hundehaltung.
Und doch erlebt die Landsgemeinde stets auch einen tiefreligiösen Augenblick,
wenn Landammann und Landleute die rechte Hand zum Schwur erheben und

feierlich geloben:

«Das hab' ich wohl verstanden,
wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist.

Das will ich wahr und stets halten,
treulich und ungefährlich.
Also bitte ich,
dass mir Gott und die Heiligen helfen. Amen.»'

Durch den Schwur «bei Gott und seinen Heiligen» ist die Landsgemeinde
insbesondere in die religiöse Sphäre erhoben. Die Berufung auf Gott ist die höchste
und heiligste Beteuerung der Wahrheit einer Aussage oder eines Versprechens.
Wer denn auch die Vereidigung von Landammann und Volk «mit offenen Sinnen

miterlebt, kann sich der ergreifenden Wirkung auch heute kaum entziehen»

(Prof. Alois Riklin).2
Zu Beginn der Eidablegung lässt der Landammann «Vermahnung» und

«Verwarnung» an die Männer und Frauen im Ring ergehen:

«Ein jeder, der einen Eid zu schwören hat, soll wohl bedenken, welch ernste
Sache dies ist. Er hat die drei Schwörfinger emporzuhalten, die ihn an die drei
göttlichen Personen, zu denen er schwört, erinnern.»

Noch weit eindringlicher wird anschliessend vor jedem Meineid3 gewarnt. Zwar
ist die frühere bedeutend längere Textfassung4, die sich wie eine donnernde

Volksmissionspredigt alten Stils anhörte und heute selbst einem eifrigen Katholiken

kaum zumutbar wäre, im Jahr 1920 auf Ersuchen der Standeskommission

vom St. Galler Bischof Robert Bürkler wesentlich verkürzt worden. Heute wird
nur gesagt, jedoch immer noch mit moralischem Pathos:
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«Wennjemand so gewissenlos wäre, einenfalschen Eid, einen Meineid zu schwören,...

so sollte er wissen, dass er eines der schwersten Verbrechen beginge. Wer
wissentlich falsch schwört, der ruft Gott zum Zeugen der Lüge an, der verachtet
die Gerechtigkeit Gottes und macht sich schrecklicher Strafen schuldig, in
diesem und jenseitigen Leben.»5

(Heute würde man wohl von einem «schwerwiegenden Vergehen» sprechen.
Beim Wort «Verbrechen» denkt man unwillkürlich an ein «Gewaltverbrechen».)
Die eigentliche Schwurformel wurde in ihrer altertümlichen Form (leider)
stehen gelassen. Zumal die beiden Adverbien «treulich und ungefährlich», die das

Halten des Eides näher bestimmen, sind heute schwer, letzteres überhaupt nicht
verständlich. Nach dem deutschen Duden ist das Wort «treulich» veraltet. Das
Wort «ungefährlich» ist im Zusammenhang mit dem Eidschwur den meisten

ganz und gar unverständlich. Eine so ernste Sache wie eine Eidleistung musste

jedoch jedem Schwörenden klar sein. Ein altes deutsches Sprichwort sagt: «Eid
schwören ist nicht Rüben graben.»6 Es ist eine heilige Sache, die mit Gott, Wahrheit

und Gewissen zu tun hat.7

«Treulich und ungefährlich»: ein Wortpaar

Schon ein kurzer Blick in die Sprachwissenschaft kann Sinn und Verständnis
der beiden Worte weitgehend klären. Die heutige Form von «treu» resp. «getreu»
geht zurück auf das mittelhochdeutsche «triuwe» resp. «getriuwe».8 Die Kurzform

«treulich» steht der Längs- oder Starkform «getreulich» so nah, dass der
Meister der deutschen Sprache, Martin Luther, in seiner Bibelübersetzung beide
Formen gebrauchte. Die Kurzform wird von ihm sichtbar bevorzugt, besonders
in den späteren Ausgaben ab 1539.9 In der Folgezeit hat sich im Hochdeutschen

jedoch die starke Form «getreulich» in der Bedeutung «treu, ehrlich, wahrhaftig,
zuverlässig» durchgesetzt.
Steht also die Sache bei der Vokabel «treulich» einfach, so ist sie bei dem Wort
«ungefährlich» wesentlich komplizierter. Da ist das Missverständnis gross.
«Ungefährlich» kommt vom mittelhochdeutschen Adjektiv «ungevaerlich».10 Gegen
alle Erwartung hat es, besonders in der älteren Rechtssprache, die Bedeutung
«ohne böse Absicht, ohne Betrug, ohne Hinterlist» und entspricht dem französischen

«sans fraude» und dem lateinischen «sine fraude, sine dolo.»11

Im deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, dem Standardwerk
der deutschen Sprachforschung,12 weisen die Autoren darauf hin, dass das
adverbiale Wort «getreulich» innerhalb des Kanzleistils einen engsten Zusammenhang

mit der Präpositionalverbindung «ohne gefährde» eingegangen ist.13 In der
älteren Rechtssprache sei «treulich und ohne gefährde» formelhaft weit verbreitet

gewesen im Sinne von «redlich und ohne Hinterlist».14 So heisst es in einer
Weisung von 1573: «Richter sollen seyn treuwlich und ungefährlich in allen
Sachen.»15 «Getreulich und ohne gefährde» sei eine «gewöhnliche Clausel in allen
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Verträgen» und stehe oft am Schluss der verfänglichsten Gerichtsinstrumente.
Dieser formelhaften Verbindung liege in erster Linie eine Handlung zu Grunde,

die in das «rechtliche oder moralische Gebiet» eingreife. Mit der doppelten
Wortfassung wollte man «allen falsch und betrug» ausgeschlossen halten.16

Es ist auffallend, wie in Verträgen und Bündnissen des Altertums17 und besonders

des Mittelalters Partner häufig versprachen und beschworen, sie seien bereit,
ihre Verpflichtungen ohne betrügerische und hinterlistige Absichten («sine dolo,
sine fraude et malo ingenio») zu erfüllen. «Das Echo, das erfolgreich angewandte
List fand,... und die hohe Wertschätzung, die dem Listenreichen in dieser Gesellschaft

zuteil wurde», zeigen, wie hier eine offene Gefahr bestand.18 Das Wortpaar

«treulich und ungefährlich» taucht deshalb gerade auch im Zusammenhang
mit Eidesleistungen auf. Ein Beleg dafür findet sich z.B. im Eid der Zürcher
Förster des Jahres 1411."
Ohne Zweifel steht hinter der deutschen Formel «getreulich und ungefährlich»
ein lateinisches Original, das da lautet: «fideliter absque dolo, resp. sine dolo».20

Dass das lateinische «absque dolo» genau dem deutschen «ungefährlich»
entspricht, dafür haben wir - gleichsam zur Gegenprobe - einen Beweis in einer
lateinischen Urkunde von 1272. Darin heisst es: «sine dolo, hoc est an gevarde».21

Klarer kann man es nicht mehr sagen. Ohne langes Rätseln wird festgestellt:
«Ungefährlich» heisst soviel wie «sine dolo», also ohne List und Trug, ohne
hinterlistige Täuschung. Positiv ausgedrückt musste man sagen: «Ungefährlich»
bedeutet nichts anderes als «ehrlich und redlich».22

Ergebnis

Dieser auch nur kurze Blick in das mittelalterliche Umfeld des Begriffspaares
«treu und ungefährlich» hat eine eindeutige Klärung gebracht. Hätte aber nicht
ein altes Dichterwort die Lösung fast schon ahnen lassen können? Ludwig Hölty
hat mit seiner prägnanten Formulierung genau den Sinn der Sache getroffen,
wenn er im Jahre 1775 in einem Gedicht schrieb:

«Üb' immer Treu' und Redlichkeit
Bis an dein kühles Grab.»

Dieses Dichterwort ist denn auch in den Schatz deutscher Sprichwörter
eingegangen.23 Könnte es nicht auch zu einer verständlicheren Fassung des
Landsgemeinde-Eides inspirieren? Etwa so:

«Das hab' ich wohl verstanden,
wie es mir vorgelesen und eröffnet worden ist.
Das will ich wahr und stets halten,
in Treu' und Redlichkeit.
Gott helfe mir. Amen.»24
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